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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.11.1963 

Geschäftszahl 

0051/63 

Rechtssatz 

Es ist rechtswidrig, die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde allein mit der Begründung zu verweigern, daß 
der mittels dieser Beschwerde bekämpfte Bescheid (hier: Betriebsanlagegenehmigung) ohnedies rechtmäßig sei 
und daher ein unwiederbringlicher Schade nicht eintreten könne (Hinweis E 29.9.1960, 1058/60, VwSlg 5382 
A/1960). 


